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Die Normenpyramide 2

Satzungen: Prüfungs- und Studienordnungen (PO u. SO)

Landesgesetze: Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG)

Bundesgesetze: Hochschulrahmengesetz

Sächsische Verfassung

Grundgesetz

2Quelle: Workshop zum Prüfungsrecht, Autorin: Christiane Wagner
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Die Musterordnungen
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Die Studienordnung (SO) und die Prüfungsordnung(PO)
sind eure rechtliche Grundlage!

Exkurs: Die SO regelt Inhalt und Aufbau des Studiums...
§4 (1): ”[...] die Prüfungsordnung, [...] [ist] so gestaltet, dass das Studium
in der Regelstudienzeit erfolgreich abgeschlossen werden kann [...]“
§4 (6): ”Das Leistungspunktsystem entspricht dem European Credit
Transfer System (ECTS) [...] Credits sind das quantitative Maß für den
Arbeitsaufwand (work load) der Studierenden.
⇒ 1 Credit → 30 Zeitstunden
⇒ Arbeitsaufwand → Anwesenheit LV + Vor- und Nachbereitung LV

+ Selbststudium + Vorbereitungszeit Prüfung + Prüfungszeit

Die PO regelt die prüfungsrechtlichen Aspekte.
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Prüfungsleistungen (PL)

Was ist eine Prüfung?
• nach §4 schließt eine Prüfung ein Modul ab

Welche Arten von Prüfungen sind vorgesehen?
• Mündliche Prüfungsleistung (§10)
• Schriftliche Prüfungsleistung (§11)
• Alternative Prüfungsleistung (APL) (Referate, Laborpraktika, Belege,

Projekte, mündliche Leistungskontrollen, usw. - je nach
Studiengang) (§12)
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Prüfungsleistungen

Wann finden Prüfungen statt?
• APL’s vor dem Prüfungszeitraum in der Vorlesungszeit (in der

Regel)3 (§4 (3))
• max. 6 Prüfungsleistungen im Prüfungszeitraum (§4 (5))

Welche Prüfungen stehen im jeweiligen Semester an?
• Prüfungsplan als Anlage der PO

3
”[...] In der letzten Woche vor dem jeweiligen Prüfungsabschnitt dürfen nur in

Ausnahmefällen (u. a. Laborpraktika und Laborpraktikumsversuche) alternative
Prüfungsleistungen abgenommen werden.”(§6 (1))
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Anerkennung von Prüfungsleistungen
Wann können Prüfungsleistungen anerkannt werden?
X Im gleichen Studiengang in Deutschland (§23 (2))
X Aber auch außerhalb eines Hochschulstudiums gleichwertig

erbrachte Leistungen können anerkannt werden (§23 (3))
→ ”[...] wenn Inhalt, Umfang und Anforderungen Teilen des Studiums [...]

im Wesentlichen entsprechen. [...] “

⇒ Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. Nichtanrechnung muss
jedoch schriftlich begründet werden.

Wie erfolgt die Anerkennung von Prüfungsleistungen?
→ spätestens vier Wochen vor dem ersten Prüfungstermin (empfohlen

wird jedoch so schnell wie möglich), schriftlich an den
Prüfungsausschuss (§23 (9))
(Antrag Anerkennung einer Prüfungsleistung /
Antrag Anerkennung mehrerer Prüfungsleistungen)

https://www.htw-dresden.de/fileadmin/userfiles/htw/docs/Studium/Pranerk_k.pdf
https://www.htw-dresden.de/fileadmin/userfiles/htw/docs/Studium/Antraganerk_k.pdf
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Freiversuch

Was ist ein Freiversuch?
• Teilnahme an einer Modulprüfung aus einem höheren Fachsemester
• ein Freiversuch je Modulprüfung
• Zulassungsvoraussetzungen müssen erfüllt sein

Wie geht das?
→ Antrag spätestens vier Wochen (auch hier ist es ratsam so früh wie

möglich den Antrag zu stellen) vor dem Prüfungstermin beim
Prüfungsamt einreichen (§5 (2))

http://www.htw-dresden.de/fileadmin/userfiles/htw/docs/Studium/Freischu_K.pdf
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Wiederholung von PL

Was ist wenn ich eine Prüfung nicht bestanden habe?
• insgesamt 3 Prüfungsversuche (1. Prüfung, weitere Prüfung

innerhalb eines Jahres, letzte Prüfung zum nächstmöglichen
Prüfungstermin) (§19 (2))
→ Abschlussarbeit insgesamt nur 2 Versuche (§14 (11))

• Wiederholung bestandener oder anerkannter PL nicht möglich!
(§19 (1))
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Fristen

Prüfungsterminbekanntgabe
→ Tag, Uhrzeit, Ort für mündliche und schriftliche PL sind mindestens

einen Monat vorher bekannt zu geben (§6 (2))
→ für mündliche PL ist die Uhrzeit spätestens zwei Wochen vorher

bekannt zu geben. (§6 (2))

Prüfungsabmeldung
• ”[...] [mindestens] eine Woche vor dem Prüfungstermin beim

Prüfungsamt vorliegen (Antrag). ” (§8 (3))
→ Abmeldung bei 1. Wiederholungsprüfung Jahresfrist beachten -

Abmeldung von der zweiten WH nicht möglich (§8 (3))

https://www.htw-dresden.de/fileadmin/userfiles/htw/docs/Studium/Pruefabm_k.pdf


Einleitung Prüfungsleistungen Fristen Nachteilsausgleich Unvorhergesehenes Sonstiges

Fristen

Widerspruch gegen die Bewertung einer Prüfungsleistung
• ”[...] innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des

Verwaltungsaktes schriftlich oder zur Niederschrift [...] “ (§ 28 (2))
→ spätestens einem Monat nach der Bekanntgabe muss ein

Widerspruch beim Prüfungsausschuss eingereicht werden
→ Über den Ausgang des Widerspruchs entscheidet der

Prüfungsausschuss

Überschreiten der Regelstudienzeit (RSZ) + 4 Semester
• Modulprüfungen die nicht abgelegt wurden, gelten als nicht

bestanden (§6 (2))
→ können aber innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden...
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Nachteilsausgleich

Zum Beispiel bei einer körperlicher Behinderung oder einer
chronischen Erkrankung
• Anspruch auf andersartige, aber gleichwertige Prüfung (§9 (3))
→ längere Bearbeitungszeit
→ eine mündliche anstelle einer schriftliche Prüfung
→ Hilfsmittel für Beeinträchtigte



Einleitung Prüfungsleistungen Fristen Nachteilsausgleich Unvorhergesehenes Sonstiges

Was passiert wenn?

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung
• Nichterbringung der Leistung, unentschuldigtes Fehlen, Täuschung

(§5 (1))
→ ”nicht ausreichend“ ⇒ Note 5 (nicht bestanden)

Krankheit
⇒ unverzügliche Abgabe einer ärztlichen Bescheinigung (oder eines

ärztlichen oder amtsärztlichen Attestes) beim Prüfungsamt (§17 (2))
→ bei Anerkennung gilt dies nicht als Prüfungsversuch
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Prüfungseinsicht (§27)

• innerhalb eines Jahres
⇒ Antrag an den Prüfer stellen

• Ort und Zeitpunkt der Einsicht bestimmt der Prüfer
→ keine Abschriften oder Kopien der Unterlagen erlaubt
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Urlaubssemester

→ Beurlaubung muss beantragt und begründet werden
• Studienaufenthalte im Ausland
• freiwilliges Praktikum
• gesundheitliche Gründe
• ...

Fristen
• Fristen werden ausgesetzt (§6 (3))

Prüfungen
• können abgelegt werden (§8 (4))
⇒ müssen aber spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin

schriftlich beim Prüfungsamt beantragt werden
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Zusatzleistungen

→ beim Prüfer anmelden (§8 (5))

→ Aufnahme in das Zeugnis muss beim Prüfungsamt beantragt werden
(spätestens am Tag der letzten PL) (§25 (6))
⇒ werden jedoch bei der Berechnung der Gesamtnote nicht

berücksichtigt
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Wo finde ich die SO und PO zu meinem Studiengang?

• Internet-Auftritt der jeweiligen Fakultät (außer Fakultät Gestaltung)
• Moduldatenbank modulux
• über den Internet-Auftritt des zentralen Prüfungsamtes

https://apps.htw-dresden.de/modulux-moduldatenbank/frontend/studienangebot/
http://www.htw-dresden.de/fakultaet-bauingenieurwesenarchitektur/service/rund-ums-studium/einschreiblisten/zuordnung.html


Einen guten Start ins Studium!!!

Fragen an

studium@stura.htw-dresden.de

oder kommt einfach zum FSR / StuRa

studium@stura.htw-dresden.de
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